
Corona Update zur aktuellen Verordnungslage in Hessen

(Stand 01.12.2021):

Nach erneutem intensiven Austausch mit dem LSBH (Landessportbund) und dem

HMdIS (Hessisches Innenministerium), müssen wir auf Grund der herrschenden

Corona- Verordnungslage in Hessen unsere letzte Woche getätigte Aussage,

bezüglich der Spezifikation von gedeckten Schiessportstätten, anpassen!

Im Gegensatz zur veröffentlichten Spezifikation des Deutschen Schützenbundes

(DSB), welche alle gem. „Schießstandrichtlinien“ Ziffer 2.1 als „offene Stände“

definierte Schießstände, als Outdoor-Sportanlagen sieht, geht die Auslegung der

aktuelle Corona- Schutzverordnung des Landes Hessen einen Schritt weiter und

definiert alle Sportstätten die ein Dach besitzen, als gedeckte Sportstätten. Hier

runter fallen nach Rückfrage beim HMdIS leider auch unsere “offenen Schießstände”,

sollten sie ein Dach über dem Schützenstand haben. Hier wird zur Zeit, durch den

politischem Willen zum brechen der 4.Corona-Welle, auch keine Möglichkeit gesehen,

per Auslegung eine Ausnahme zu erwirken.

Von diesbezüglichen Anrufen und Eingaben beim Referat Sport des HMdIS bittet das

HMdIS abzusehen und hofft auf das Verständnis in der jetzigen Lage.

Somit gilt nun folgendes:

In unseren Schützenhäuser und Schiessstätten (sobald sie ein Dach über dem

Schützenstand haben), gilt nach §20 CoSchuV, dass der Zutritt nur Personen mit

Negativnachweis nach § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, 2 CoSchuV gewährt werden darf.

Dies heißt im einzelnen Zutritt nur für Personen die eine der folgenden Kriterien

erfüllen:



 (Nr.1) vollständig geimpfte Personen mit Impfnachweis

 (Nr.2) genesene Personen mit gültigem Genesenennachweis

 Für Menschen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können (mit

schriftlichem ärztlichem Zeugnis) ist einmax. 24h alter Antigen-Schnelltest, bzw. ein

Test nach §3 Abs.1 Satz 1 Nr.3 CoSchuV ausreichend Ausnahmeregelung nach §3

CoSchuV

 Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren mit max. 24h altem Antigen-Schnelltest, bzw.

mit Test nach §3 Abs.1 Satz 1 Nr.3 CoSchuV, oder unter Vorlage des Testheftes der

Schule. (§3 Abs.1 Satz 1 Nr.5 CoSchuV) – Ausnahmeregelung nach §3 CoSchuV

 Kinder unter 6 Jahren und Kinder, die noch nicht eingeschult sind, ohne Auflagen

(kein Test erforderlich)

In allen Nebenräumlichkeiten der Sportstätte, die nicht primär zur Sportausübung genutzt

werden, sind bei Betreiben unter 2G –Regelung zusätzlich die allgemeinen AHA-Regeln zu

beachten. (Abstand, Hygiene, Maske).

Das Betreiben aller Sportstätten bedarf weiterhin eines sportartspezifischen

Hygienekonzepts, wobei Abstände und das Tragen einer medizinischen Maske empfohlen

werden, jedoch nicht unbedingt verpflichtend sind. Bei der direkten Ausübung des Sports, ist

das Tragen einer Maske nicht vorgeschrieben.

Diese Konzepte sind, wie schon mehrmals beschrieben auf die regionalen und kommunalen

Bedürfnisse abzustimmen und wenn nötig mit den zuständigen Ordnungsbehörden

abzustimmen.

Auch bei nicht gedeckten Sportstätten (ohne Dach über dem Schützenstand, z.B. freier

Bogenstand) gelten in Umkleiden, zugehörigen Vereinsräumlichkeiten etc. die gleichen

Regelungen wie bei gedeckten Sportstätten, also 2G. (Sportler die 2G nicht erfüllen, können

Toiletten jedoch einzeln unter den allgemeinen AHA- Regeln nutzen)



Ausnahmeregelung für Beschäftigte in Sportstätten (auch ehrenamtliche):

Für die Beschäftigten in Sportstätten – unabhängig, ob angestellt, selbstständig oder

ehrenamtlich tätig – gilt, wenn nicht geimpft oder genesen, die Testpflicht nach Bundes-

Infektionsschutzgesetz §28b Abs.1 (Antigen-Test nach §2 Nummer 7 der COVID-19-

Schutzmaßnahmen-Ausnahmeverordnung / kein Selbsttest zu Hause, aber die Möglichkeit

unter der Aufsicht des “Arbeitgebers”/Vereinsbevollmächtigten) Zu dieser Gruppe zählen

etwa Trainer, Betreuer, Schiedsrichter und ähnliche Personen. Auch ehrenamtlich Tätige und

freiberuflich Beschäftigte fallen unter diese Personengruppe und werden Arbeitnehmern

gleichgestellt. Diese fallen in der Sportstätte (oder zugehörigen Räumlichkeiten) also nicht

unter die 2G-Regelung.

Durchführung von Wettkämpfen im Hessischen Schützenverband e.V.:

Die Regelung hat insofern Einfluss auf die Entscheidung des Hessischen Schützenverbandes

e.V. bezüglich der Durchführung des Wettkampfbetriebes (in gedeckten Schiesssportanlagen)

im laufenden offiziellen Liga und Rundenkampfsystem, wie auch im Meisterschaftssystem,

des Hessischen Schützenverbandes e.V. (Präsenzwettkämpfe), dass durch die neue

Verordnungslage Wettkämpfe in gedeckten Schießsportanlagen nur noch unter 2G

durchgeführtwerden können. Als gedeckte Schießsportanlage ist, wie oben beschrieben,

jeder Schießstand mit einem Dach über dem Schützenstand zu verstehen. Fernwettkämpfe

sind auch weiterhin nicht zulässig. Sollten örtliche Vorgaben zu strengeren Regelungen als 2G

bei der Nutzung von Schießsportanlagen führen, ist dies durch die Veranstalter, wenn nicht

abwendbar, zu berücksichtigen.

Wir machen erneut darauf aufmerksam, dass durch die besondere Corona-Lage im offiziellen

Liga- und Rundenkampfsystem auch in der Wintersaison 2021/2022 keine Strafen für nicht

angetretene bzw. nicht vollständig angetretene Mannschaften erhoben werden.

Der Hessische Schützenverband e.V. wird die Lage weiterhin beobachten und zeitnah bei

Änderungsbedarf reagieren.



Rahmenhygienekonzept für die Jugendwettkämpfe auf der

Schiessstandanlage im LLZ Frankfurt der Hessischen Schützenjugend

während der Corona-Pandemie

Die HSJ kann höhere Maßstäbe anlegen als es die aktuellen Bestimmungen erlauben, daher sind die
Aushänge und die aktuellen Veröffentlichungen auf der Jugendseite im Internet immerzu beachten!

 In allen Innenräumen des LLZ (unter anderem Treppenhaus, Flur, Aufenthaltsräume und dem
Vorraum zur Schießanlage) sowie in den Schießanlagen muss eine Mund-Nase-Bedeckung getragen
werden und sind die aktuellen Aushänge und Bestimmungen zu beachten.

 Direkt am Stand kann die Mund-Nase-Bedeckung abgenommen werden.

 Folgende allgemeinen Verhaltensregeln sind immer zu beachten!
- Haltet Abstand
- Vermeidet jeden Körperkontakt
- Wascht oder desinfiziert euch regelmäßig eure Hände
- Folgt den Anweisungen der Veranstalter und Helfer
- Beachtet die Aushänge
- Tragt eine Mund-Nase-Bedeckung.

 Personen, die akute einschlägige Krankheitssymptomen von Corona, d.h. Fieber, trockener Husten
oder Geruchs-und Geschmacksverlust, zeigen, ist die Teilnahme am Wettkampf nicht gestattet, es sei
denn, es kann medizinisch eine andere Krankheitsdiagnostik (z.B. Asthma, Heuschnupfen)
nachgewiesen werden.

Es ist Aufgabe des Betreuers vor Antritt der Fahrt zum Veranstaltungsort, dies bei den Teilnehmern und
Erziehungsberechtigten zu erfragen und ggf. die Teilnahme des Schützen zu verweigern und dem
Veranstalte dies mitzuteilen.

Für Teilnehmer, die zuvor Risikogebiete besucht haben oder in Regionen mit erhöhten Coronafallzahlen
leben, gelten die aktuellen Vorgaben der Gesundheitsämter. Erhöhte Fallzahlen in bestimmten Regionen
können ggf. ebenfalls zum Ausschluss von Teilnehmern führen. Hierzu bitte die aktuellen Bestimmungen
Die Gasträume können nach den aktuellen Aushängen und Bestimmungen genutzt werden.

 Die Anzahl der anwesenden Personen kann nach aktuellem Aushang und Bestimmungen
geregelt bzw. beschränkt werden.

 Gesperrte Bereiche oder Stände sind nicht zu betreten oder zu nutzen.

 Markierungen, Hinweisschilder und die Laufwege (Einbahnverkehr) sind zu beachten.

 Die Corona Warn-App ist zu nutzen!



 Die Mitarbeiter sind für die Einhaltung aller Bestimmungen verantwortlich und
weisungsbefugt.

 Die Möglichkeit der Händedesinfektion wird durch Desinfektionsspendersichergestellt.

 Die Toiletten sind mit Desinfektionsmittel ausgestattet.

 Das Auffüllen von Kartuschen ist nicht möglich.

 Die Desinfektion von gemeinsam genutzten Flächen (Brüstung, Schützenstand, Bedienteile der
Standanlage, Türgriffe) soll bei der Standbelegung von jedem Schützen selbstständig durchgeführt
werden.

 Verpflegung mit Essen und Getränke ist nicht vorgesehen.

 Die Teilnehmer werden, in der Regel nach Vereinen eingeladen. Die Anzahl der
Begleitpersonen ist auf ein Minimum zu begrenzt.

 Eine direkte Siegerehrung findet nicht statt. Die Teilnehmer und Vereine werden über das Internet
informiert. Die Medaillen und Urkunden werden über den Bezirksjugendleiter verteilt.

 Die Tombola Gewinner werden im Internetveröffentlicht und die Preise per Post zugesandt.

 Diese Regelungen gelten bis auf Widerruf und können durch Aushänge am Wettkampftag
ergänzt und geändert werden.
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 Änderungen vorbehalten!

Frankfurt, den 08.01.2022

Eure Schützenjugend


